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er Geist einer Armee auflert sich auch
n den Gesetzen ihrer inneren Ordnung

Oberstlt H. Heidemann

Am 26. August 1789 legt Lafayette der franzdsischen National-
versammlung die Déclaration de 'Homme et du Citoyen vor.
Sie wird von ihr gebilligt und dem Verfassungsentwurf von
1791 vorangestellt. Die Déclaration ist mit den Begriffen Frei-
heit, Gleichheit und Briiderlichkeit in die Geschichte eingegan-
gen, und die Ideen der Franzosischen Revolution im weiteren
Sinne haben damals ein neues curopiisches Zeitalter eingeleitet.

Gegen die revolutionire und monarchiefeindliche Entwick-
lung in Paris schlieBen Osterreich und PreuBen ein Biindnis
(7. Februar 1792). Konig Ludwig XVI. von Frankreich wird
daraufhin von seinem Ministerium gezwungen, Osterreich den
Krieg zu erkliren (20. April 1792, erster Koalitionskrieg von
1792 bis 1797).

... Der Krieg, aufgefaBt als Krieg fiir Freiheit und Unab-
hingigkeit der revolutioniren Nation (die «Marseillaise» von
Rouget de L’Isle) wird von Frankreich als priventiver Kreuzzug
| zur Befreiung der Volker von den Dynastien mit der Losung:
Guerre aux Chiteaux, Paix aux Chaumiéres eingeleitet! ...

Zum Kriegsminister ernannt, setzt Carnot als eine seiner ersten
MaBnahmen am 23. August 1793 die Levée en masse durch. Die
franzosische Republik unterhilt seitdem im ersten Koalitions-
krieg bis zu 1 Million Soldaten und ist daher fast immer auf den
verschiedenen Kriegsschauplitzen den Koalitionsheeren zahlen-
miBig tiberlegen, wenn auch die Disziplin der Truppen hiufig
zu wiinschen iibrig liBt. Aber die Franzosen entwickeln auler-
dem cine neue Fechtweise, die der aus dem Absolutismus stam-
menden Lineartaktik der Verbiindeten iiberlegen ist.

Der politisch-militirische Erfolg der franzosischen Kriegsan-
strengungen wird in den Friedensvertrigen von 1797 sichtbar.
| Die Republik hat sich gegen die Angriffe der verbiindeten
| curopiischen Staaten behauptet. Der Rhein wird von Basel bis
Nymwegen die Ostgrenze Frankreichs. Koblenz und Kéln wer-
den franzosisch. Scharnhorst faBt die Situation, die zu diesem
Erfolg fiihrte, in einem Satz zusammen:

... Man kann {iberhaupt sagen, daB die Franzosen mit den
Hiilfsquellen der ganzen Nation Krieg fiihrten, daB bei den ver-
bundenen Michten aber ihn die Fiirsten nur mit den wenigen
in den Hinden habenden Mitteln bestritten, und daB ihnen die
weit ergiebigern Hiilfsquellen der Unterthanen fast ginzlich
versagt wurden? ...

Das Volksheer einer Nation hatte den Krieg gegen Stldner-
heere aus ganz Europa gewonnen. Es wire denkbar gewesen,
daB die Fiirsten oder ihre Minister und fiithrenden Soldaten iiber
die MiBerfolge im Verlauf des ersten Koalitionskrieges nach-
gedacht hitten. Eine Fiille an Literatur hierzu stand insbeson-
dere seit 1797 zur Verfiigung. Nichts geschah, obgleich die in
der franzosischen Republik geeinte Nation mit einer neuen
politischen Ordnung die stirkste Militirmacht Europas gewor-
den war.

In PreuBlen bestitigt zum Beispiel Konig Friedrich Wilhelm II.
unter dem 20. Mirz 1797 die alten Kriegsartikel, die im Geiste
des Absolutismus verfaBt sind. Sie sind ein reines Strafgesetz-

1 Hans Herzfeld, «Die moderne Welt 1789 bis 1945», 1. Teil, S. 20,
. Braunschweig 1957.
2 Colmar Freiherr von Goltz (Herausgeber), «Militirische Schriften
von Scharnhorsty, S. 203f., Berlin 1881.

buch und kein Dienstvertrag auf Gegenseitigkeit mehr wie bei
den Soldnerheeren im 17. und im Anfang des 18. Jahrhunderts.
Achtundvierzig von fiinfzig Artikeln befassen sich nur mit Straf-
taten und dem jeweils dafiir zugemessenen StrafmaB einschlieB-
lich der Verdachtsstrafe (Kriegsartikel 33). Der 49. Artikel be-
schiftigt sich mit der Versorgung nach dem ehrenvollen Aus-
scheiden des Soldaten aus der Armee, und der letzte Artikel
legt die Belehrungspflicht der Soldaten durch die militirischen
Vorgesetzten bezichungsweise durch den Regiments-Auditeur
fest3.

Einige Kriegsartikel von 1797 im Wortlaut:

Der erste Kriegesartikel:

Ein jeder Soldat muB ein christliches und tugendhaftes Leben
fithren, die ihm nach seiner Religion obliegenden Pflichten sorg-
filtig erfiillen, und aller solchen Handlungen, wodurch seine
Religion entehret wird, sich ginzlich enthalten. Wenn er sich
hierunter MiBbriuche schuldig macht; so hat er die Bestrafung
mit Arrest, oder auch nach der GroBe seiner BoBheit, mit
SpieBruthen* zu erwarten.

Der vierte Kriegesartikel:

Wortliche Widersetzung gegen Dienstbefehle eines Vorge-
setzten wird mit Gassenlaufens bestraft, welches zu 8, 10 bis 20,
auch wohl 30 malé, nach dem Stand des Beleidigten und den
iibrigen Umstinden zu bestimmen ist.

Der fiinfte Kriegesartikel:

Thitliche Widersetzung oder auch Drohen mit Gewehr, wird
ohne Unterschied mit Arquebusiren? bestraft: Wenn aber durch
solche thitliche Widersetzung eine Verwundung, oder gar Ent-
leibung erfolgt: so hat der Verbrecher die Strafe des Rades8
verwirkt.

Der sechste Kriegesartikel:

Schligereien und unnothige Hindel oder Duelle, werden mit
8-, 10- bis 20 maligem Gassenlaufen bestraft, und hat der An-
finger jederzeit eine Erhdhung der Strafe, nach den Umstinden,
fiir sich zu erwarten. Wer bei solchen Schligereien oder Duellen
seinen Cameraden, oder sonst jemanden, verwundet oder gar
entleibet, der hat im ersten Fall 30 maliges Gassenlaufen, in
letztern Fall aber die Strafe eines vorsitzlichen Todschligers
verwirkt.

3G.W. C. Cavan, «Erliuterungen der Kriegsartikel fiir die K6niglich-
PreuBischen Unterofficier und gemeinen Soldaten von der Infanterie,
Kavallerie und Artillerie», Ausziige aus S. 3 bis 213, Berlin 1806.

4 Friedrich Nippold (Herausgeber), «Erinnerungen aus dem Leben des
General-Feldmarschalls Hermann von Boyen, I. Teil: 1771 bis 1809,
S. 209f., Leipzig 1889. — ... Die im Jahre 1806 in der Armee gebriuch-
lichen Strafen, SpieBruthen, Stockschlige, Hiebe mit kleinen mit Draht
bezogenen Rohrchen, stammten aus einem fritheren Zeit-Alter her und
standen mit den spiter entwickelten Sitten und Meinungen in einem
Schneidenden Widerspruch, der dadurch noch erhdht wurde, daB die
Civil-Gesetzgebung bereits den GroBten Theil dhnlicher in ithrem Be-
reich abgeschafft und die Anwendung der beybehaltenen jedesmahl
von einem Richterlichen Ausspruch abhingig gemacht hatte. Bey dem
Militair dagegen war, mit Ausnahme der SpieBruthen, die Korperliche
Ziichtigung groBtentheils der Willkiihr, der Laune und dem Ermessen
des jedesmahligen Befehlshabers anheim gestellt; es konnte einmahl ein
Diebstahl mit 40 Schligen und eine Anzugs-Unordnung mit so bestraft
werden. Riicksichtslos ziichtigte man den Soldaten auf &ffentlichen
Plitzen, ja zuweilen reizte die Zahl der Zuschauer den Diinkel eines
Eitlen Anfiihrers zu einem MiBbrauch des ihm verliehenen Straf-
Rechts ...

s Gassenlaufen: SpieBruthenlaufen.

¢ DreiBigmal Gassenlaufen fithrte manchmal schon zum Tode.

7 Arquebusiren: ErschieBen.

8 Strafe des Rades: Ridern. Claudius Fretherr von Schwerin, « Grund-
ziige der deutschen Rechtsgeschichte», S. 349, Berlin/Miinchen 1950. —
... Je nachdem das ZerstoBen mit dem Rad an den Beinen oder am Hals

(GnadenstoB) begonnen wurde, schied man die schwerere Art des Riderns
von unten her von der leichteren von oben her ...

427



Der achtundzwanzigste Kriegesartikel:

Im Fall der Selbstentleibung aus Schwermuth oder Melan-
cholie ist der Koérper ganz im Stillen fortzuschaffen und zu
beerdigen. Ist jedoch nur eine Verwundung erfolgt; so miissen
die Umstinde nach dem Grade der Schwermuth und der Melan-
cholie in Erwigung gezogen werden, um die Bestrafung des
Thiters, wenn ithm dabei Bosheit zur Last fillt, mit Gassenlaufen
zu bestimmen.

Der dreiunddreiBigste Kriegesartikel:

Wenn ein Soldat sich eines Hauptverbrechens, so Todesstrafe
verdient, verdichtig gemacht, solches aber leugnet, und weder
durch gesetzliche Mittel zum GestindniB gebracht, noch durch
rechtlichen Beweill der That iiberfithrt werden kann: so soll er
nicht gleich frei gelassen, sondern verhiltniBmiBige Zeit noch
in Verhaft behalten, und wenn nicht mehrere Proben von seiner
Unschuld oder dem ihm zur Last liegenden Verbrechen gegen
ihn, sich finden, nach dem Grade des vorhandenen Verdachts,
mit Gassenlaufen und Festungsarbeit bestraft werden.

Der fiinfundvierzigste Kriegesartikel:

Von der Ambition eines Oberofficiers ist zwar nicht zu ver-
muthen, daB} derselbe von einem Unterofficier oder gemeinen
Soldaten Geld borgen werde. Indessen wird solches bei harter
Strafe fiir den Unterofficier oder gemeinen Soldaten, der Geld
geliehen hitte, nach BewandniB der Umstinde, verboten.

Der sechundvierzigste Kriegesartikel:

In allen Fillen, wo ein Unterofficier oder gemeiner Soldat,
nach vorstehenden Kriegesartikeln, wegen boshafter Entleibung
seines Vorgesetzten, oder eines an andern Personen ganz vor-
sitzlicherweise veriibten Mordes, die Todesstrafe leiden mu8,
darf ihm, von welcher Religion er sey, weder vor, noch bei der
Hinrichtung, ein Geistlicher verstattet werden.

Der achtundvierzigste Kriegesartikel:

In sofern ein Soldat oftmalige Verbrechen begeht und durch
die in vorstechenden Kriegesartikeln bestimmte Strafe, keine
Besserung bei ihm zu bewirken, auch seine Sinnesinderung nicht
durch Festungsstrafe zu erlangen ist, solchergestalt er zum fer-
nern Kriegesdienst fiir untiichtig geachtet werden muB; So soll
er fiir einen incorrigiblen Soldaten durch Kriegesrechtliches
ErkenntniB erklirt, ihm, wenn er ein Auslinder ist, das War-
nungszeichen W. durch den ProfoB auf dem Riicken eingebrannt,
und er nach BewandniB der Umstinde entweder vom Regiment
fortgeschaft und iiber die Grenze gebracht, oder auf einer Festung
zur lebenswierigen Arbeit eingesperrt: wenn er aber ein Ein-
linder ist, ohne das vorgedachte Brandzeichen bis zu seiner
Besserung mit Festungsarbeit bestraft, oder in einem Arbeits-
hause untergebracht werden.

Der neunundvierzigste Kriegesartikel:

Wenn aber ein Unterofficier oder Soldat keiner Verbrechen
sich schuldig macht, vielmehr eines christlichen und tugend-
haften Lebenswandels sich befleiBiget, die ihm obliegenden
Pflichten in oder auBer dem Dienst, zu Friedens- oder Krieges-
zeiten, in ihrem ganzen Umfange, nach seinen Kriften erfiillet,
un ddadurch den Beifall und das Lob seiner Vorgesetzten erlangt:
so hat er nicht nur die genaueste und piinktliche Befolgung
dessen, was durch die Capitulation und sonst bei seiner Anwer-
bung ihm versprochen worden, zu erwarten, sondern auch
tiberdem gewiB zu hoffen, daB auf alle andere Art, wie es in
einzelnen Fillen nur immer geschehen kann, fiir ihn vorziiglich
gesorgt werden soll.

Einsichtige militirische Fiihrer hatten das Unsinnige zu vieler
Strafen — insbesondere der Priigelstrafe — friihzeitig erkannt; so
auch der preuBische Reitergeneral von Seydlitz (1721-1772).
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.. Seit Seydlitz an ihrer Spitze steht, sind Stockschlige, u. zw
mit Recht ginzlich abgeschafft. Ein Reiter muB personl. bra‘
sein und edlen Ehrgeiz hegen; in Frankreich nennt man ihr
monsieur. Ohne diesen michtigen Sporn edler Ambition finde
er im Gefechte leicht Vorwinde, sich der Gefahr zu entzichen!
stets kann er Schuld und Mangel auf sein Pferd schieben; wih:
rend beim FuBvolk die Furcht vor Strafe den Mann nétigt, i
Gliede zu bleiben; ihn durch dasselbe Mittel auch zu lingerem
Gebrauch der blanken Waffe zu zwingen, diirfte schwerer|
halteno. :

Der spitere General-Feldmarschall von Boyen (177:-1848)
hielt mit anderen Personlichkeiten nach dem Tilsiter Frieden
(9. Juli 1807) drei Anderungen fiir vordringlich erforderlich:

.. Vorurtheilsfreye Biirger und Soldaten vereinigten sich in-|
deB in der Ansicht, daB unsere Krieges-Ordnungen eine gintz=
liche Umgestaltung bediirften. Hauptsichlich verlangte dig
offentliche Meinung die Abschaffung der bisherigen Okonomie
der Compagnie- und Eskadron-Chefs!®, eine Besetzung der
Offizier-Stellen nicht bloB durch den Adel', sondern aus allen
Stinden, und eine Menschlichere Behandlung des Soldaten?z.

Zur inneren Ordnung gehdrt eine sich am Auftrag orienties
rende Personalplanung und Stellenbesetzung. Wie es damit aus-
sah, beschreibt der spitere General-Feldmarschall von der Goltz:

. nun vergegenwirtige man sich, daB von 244 Minnern,
welche die Rangliste des Jahres 1806 als Gouverneure, Komman
danten, Regimentschefs, Regimentskommandeure oder an der
Spitze der Spezialwaffen auffiihrt, nicht weniger wie 166 das
60. Lebensjahr schon iiberschritten hatten. Mehr als die Halft
von ihnen war iiber die 65 hinaus ..

.. Von den Fiihrern der Batalllone hatten viele das 6o. Lebens=
]ahr erreicht oder gar iiberschritten; mehr als die Hilfte wat
iiber die 55 hinaus'3 ...

Clausewitz berechnete, daBl neunzehn Generile, die mit dem
General von Kleist 1806 in Magdeburg schmachvoll kaplmhcr4
ten, zusammen ein Alter von 1300 Jahren hatten.

Deutschland, 3. Abteilung, S.2629f., Miinchen/Leipzig 1891. Auszug’
aus der Vorrede des Generals von Warnery zu seinem Buch «Remarques
sur la Cavallerie», Lublin 1781 (Warnery ist 1720 zu Morges am Genfer—
see geboren und hat als Soldat in sardinischen, Ssterreichischen, russischen,
preuBischen und sichsisch-polnischen Diensten gestanden).

10 Friedrich Nippold, S.206. - ... Eben so nachtheilig hatten sich
durch zunehmenden MiBbrauch die Okonomischen Verhiltnisse in der:
Armee gestaltet ... — ... Fiir jedes Stiick einer bestimmten Anzahl Wische
und FuB-Bekleidung bekam dagegen unter dem Nahmen kleiner:
Montirungs-Stiicke der Hauptmann oder Rittmeister eine feststechende
Summe, um die Leute seiner Compagnie oder Eskadron damit zu ver-
sorgen. Im Anfange waren diese Etats-Preise auskommlich, als aber der |
Geld-Werth sank, wurden sie unzulinglich, und nun fieng man an, |
entweder die Sachen viel schlechter zu geben, oder die Termine ihrer |
Trag-Zeit willkiirlich zu verlingren. Von den Kleinen Montirungs—1
Stiicken gieng endlich dieses widerrechtliche Abknappen auch auf die |
GroBen iiber. Die Rocke, ursprungllch zum Zuknopfen bestimmt, |
wurden in den Regimentern immer kiirtzer geschnitten, um dadurch |
im Gantzen eine nicht unbedeutende Ellen-Zahl zu erspahren. An den |
Westen, welche mit Armeln angefertiget werden sollten, lieB man diese |
zum Vortheil der Hauptleute willkiirlich gantz wegfallen und bestimmte
so die Trage-Zeit eines jeden Montirungs-Stiickes oft um die Hilfte
linger, als es der Etat vorschrieb ...

1t Friedrich Nippold, S. 313f. - ... sobald der Biirger-Stand an
KenntniB und Vermogen zunahm und dadurch aufgefordert wurde, an
dem Entwicklungs-Gange des Staates lebendigeren Antheil als frither
zu nehmen, in diesem Augenblick muBte auch ein AusschlieBliches
Standes-Vorrecht zur Besetzung der Offiziers-Stellen fiir den Staat eben |
so nachtheilig als fiir die einzelnen Biirger-Klassen ungerecht erschei-
ner. . ‘

12 Friedrich Nippold, S. 284.

13 Colmar Freiherr von Goltz, «Von RoBbach bisJena und Auerstidty,
S. 125, 127, Berlin 1906.

9 Max Jdhns, «Geschichte der Kriegswissenschaften vornehmlich in
;]




Als junger Stabs-Capitin hatte Boyen 1799 in einem Artikel
in den «Jahrbiichern der PreuBischen Monarchie» auf die Folgen

des Strafsystems in der Armee hingewiesen:

. ... Hat nun vollends die Wahl der Strafen die Gesinnungen des
Zeitalters iiberlebt, sind sie rohe Reste der vergangenen Vorzeit,
nicht mehr dem menschlicher werdender Geist des Tages ange-
messen, dann griindet dieB Alles oft den Keim zu einer allgemei-
nen Gesetzlosigkeit, der aber eine gerechte und milde Legislatur
leicht vorbeugen kann. Der Gesetzgeber muB daher besonders in
unseren Tagen immer mehr auf das Gefiihl als die Furcht des
Menschen wirken wollen ...

... Befremdend konnen die von den gemeinen Soldaten be-
gangenen hiufigen Verbrechen gewill keinem seyn, der die
inn’re Verfassung der Armeen kennt ... :

. welche Achtung kann wohl jeder andere Stand fiir das
Militair erhalten, wenn er heute einen Beschiitzer des Vater-
landes auf offentlichen Plitzen biittelartig auspeitschen sieht? ...

... Was soll {ibrigens selbst aus dem Verbrecher werden, der so
Sffentlich gebrandmarkt wird? den ein Haufe neugieriger Gaffer
entweder zum Gegenstand ihres Spottes oder unzeitigen Mit-
leidens macht, muB} nicht noch das letzte Fiinkchen von Ehr-
gefiihl, daB@ ihn sonst zu BeBrung leiten konnte, zertriimmert,
er durch diese offentliche Beschimpfung zum Bosewicht be-
stimmt werden? ist dieB nicht die Geschichte fast aller derer,
die einmal SpieBruthen liefen? ...

... Die Frantzosen bestraften nur diejenigen, welche fortge-
jagd wurden, mit SpieBruthen, und der aufmerksahme Beob-
achter findet in dieser Anordnung gewill mit eine Triebfeder,
denjenigen Grad des Ehrgefiihls zu erhalten, der sie selbst bey
ihrer ehmaligen schlaffen Mannzucht dennoch oft ihren Feinden
fiirchterlich machte™ ...

Ohne ein eigenes politisches Konzept steht PreuBlen zu Beginn
des 19. Jahrhunderts schwankend zwischen Frankreich einer-
seits und Osterreich/RuBland andererseits. Konig Friedrich Wil-
helm III. fordert die Reorganisation der Armee, insbesondere
eine Erhohung ihrer Beweglichkeit. Das Ober-Kriegskollegium
kann sich nicht zu praktikablen Vorschligen durchringen. Nach
der Mobilmachung von 1805, die die Schwichen des Heeres
offenlegte, macht Scharnhorst — seit 1801 in preuBischen Dien-
sten — als General-Quartiermeisterleutnant verantwortlich fiir
den westlichen Kriegsschauplatz, einen Sofortvorschlag zur
Leistungssteigerung der Armee, wobei ihm Einrichtungen der
franzdsischen Armee zum Vorbilde dienten. (Erhshung der
Mannschaftsstirken und Aufstellung einer Nationalmiliz. Me-
moire vom April 1806'5). Der Vorschlag roch jakobinisch und
fand daher keine Gnade vor den Augen der fiithrenden preuBi-
schen Generile.

Aber der Konig befahl noch im Herbst 1806 seinen verant-
wortlichen Auditeuren die Umarbeitung der Kriegsartikel, da
sie dem Geist der jetzigen Zeit nicht mehr angemessen seien und
von den biirgerlichen Gesetzen abwichen. Es war widersinnig,
einen Bauern wegen begangenen Diebstahls, wenn er beim
Regiment exerzierte, mit Gassenlaufen, wenn er beurlaubt war,
mit Gefingnis zu bestrafen.

Weder eine Reorganisation, geschweige denn die dringend
erforderliche Reform des Heeres wird in Angriff genommen.
Die Folgen sehen wir im Spitherbst 1806. Napoleon greift das
inzwischen auBenpolitisch in Europa fast vollig isolierte PreuBBen
an: 14. Oktober 1806 Jena und Auerstidt, 24. Oktober 1806
Napoleon in Potsdam, 29. Oktober 1806 Konig Friedrich Wil-

14 Friedrich Nippold, S. 412—-416.
15 Colmar Freiherr von Goltz, «Von RoBbach bis Jena und Auerstidt»,
S. 543-549, Berlin 1906.

helm III. iiberschreitet mit Restteilen der preuBischen Armee die
Weichsel nach Osten. Im November 1806 treten noch ganze
20000 Mann von vorher 195000 als Hilfskorps unter den Befehl
des russischen Generals von Bennigsen. Alles andere war von
den Franzosen gefangengenommen und nach Hause geschickt
worden oder war wihrend des Feldzuges desertiert.

Es gilt, nach dem Tilsiter Frieden (9. Juli 1807) bei Null anzu-
fangen, gegen den Willen weiter Kreise des Adels und der fiih-
renden Schicht des Biirgertums sowie von Teilen der iibrigen
Bevolkerung mit einem fast auf die Hilfte reduzierten Gebiets-
und Bevolkerungsanteil in PreuBen. Im Rahmen der Heeres-
reform nehmen die Kriegsartikel vom 3. August 1808 eine zen-
trale Stellung ein'.

Einige Kriegsartikel von 1808 im Wortlaut:

Art. 1. Da kiinftig jeder Unterthan des Staats ohne Unter-
schied der Geburt, unter den noch niher zu bestimmenden Zeit-
und sonstigen Verhiltnissen, zum Kriegsdienste verpflichtet wer-
den soll, und hiernach die Armee fast ginzlich aus Einlindern
bestehen wird; so erwarten Seine Kénigliche Majestit, {iberzeugt
von dem Pflichtgefiihl und der treuen Anhinglichkeit Hochst-
dero Unterthanen, daB sie als Sohne des Vaterlandes ithren hohen
Beruf und ihre Pflicht, dasselbe zu beschiitzen und zu vertheidi-
gen, sowohl bei ihrem Eintritte in den Soldatenstand, als bei
Leistung der ihnen in demselben obliegenden Dienste, zum steten
Augenmerke haben, und sich zugleich beeifern werden, ihren
Mitbiirgern iiberall ein Muster ordentlichen, rechtschaffenen und
tugendhaften Lebenswandels zu geben.

Art. 2. Seine Konigliche Majestit versprechen dahingegen den
Unteroffizieren und Soldaten, die sich keiner Verbrechen schul-
dig machen, vielmehr sich eines rechtschaffenen Wandels be-
fleiBigen, die ihnen obliegenden Pflichten in und auBer dem
Dienste in ihrem ganzen Umfange nach ihren Kriften erfiillen,
und dadurch den Beifall und das Lob ihrer Vorgesetzten erlan-
gen, selbige nach MaaBgabe ihrer Fihigkeiten und Kenntnisse,
ohne Riicksicht auf ithre Geburt, zu Offizieren bis zum hochsten
Grade zu beférdern, und auch sonst auf alle andere Art, wie es
in einzelnen Fillen nur immer geschehen kann, fiir sie vorziig-
lich zu sorgen.

Art. 3. Es soll kein Soldat kiinftig durch Stockschlige bestraft
werden, der nicht wegen eines schweren und entehrenden Ver-
brechens, oder wegen wiederholter Vergehungen, und weil er
durch die angewandten Mittel nicht hat gebessert werden kon-
nen, nach den unten folgenden Bestimmungen zu derjenigen
Klasse verurtheilt und herabgesetzt worden ist, bei-welcher allein
noch korperliche Ziichtigung statt findet. Eben so fillt die Strafe
des Gassenlaufens ginzlich weg.

Art. 4. Dahingegen stehen dem Offizier in Friedenszeiten, bei
thitlichen Widersetzungen eines einzelnen oder Mehrerer, und
in Kriegeszeiten bei Versammlung der Truppen, bei Allarmirun-
gen beim Marsch zum Gefechte, im Gefecht selbst, beim Riick-
zuge, und endlich bei Verwehrungen der Pliinderungen und
jhnlicher pflichtwidriger Handlungen, alle Mittel zu Gebote,
seinen Befehlen Gehorsam zu verschaffen, und er ist in solchen
Fillen sogar berechtigt, den widerspenstigen Soldaten auf der
Stelle niederzustoBen, wenn andere Mittel, den durchaus nothi-
gen Gehorsam zu erhalten, nicht kriftig, oder nicht schnell
genug bei der Hand seyn wiirden.

Art. 8. Widersetzung gegen Dienstbefehle eines Vorgesetzten
durch Worte oder Geberden, wird nach dem Grade der Bosheit,

16 Sammlung der fiir die Koniglich preuBischen Staaten erschienenen
Gesetze und Verordnungen von 1806 bis zum 27.sten Oktober 1810,
Berlin 1822. Hier: (No. 42) Kriegesartikel fiir die Unteroffiziere und
gemeinen Soldaten. Vom 3.ten August 1808, S. 253-264.

429



und nach dem Stande des Vorgesetzten, mit sechswochentlichem
strengem Arreste bis zu dreijihriger Vestungsstrafe bestraft.
(Friiher 4. Kriegesartikel.)

Art. 9. Thitliche Widersetzung gegen den Vorgesetzen, oder
oder auch Drohen mit Gewehr gegen denselben, wird mit Er-
schieBen des Verbrechers bestraft. (Frither 5. Kriegesartikel.)

Art.12. Wer im Kriege ohne Erlaubnil Sr. Kéniglichen Maje-
stit oder des kommandierenden Generals, oder auch wohl gegen
ein ausdriickliches Verbot Sachen der feindlichen Unterthanen
gewaltsam wegnimmt, oder diese gewaltsame Wegnahme gegen
Unterthanen Sr. Kéniglichen Majestit oder einer verbiindeten
oder neutralen Macht ausiibt, oder unter dem Vorwande, da8
er zu einer Dienstleistung detachirt oder kommandirt sey, Geld
oder Sachen von Koniglichen oder fremden, selbst feindlichen
Unterthanen erprefit, wird mit Versetzung in die zweite Klasse
des Soldatenstandes, bei welcher kérperliche Ziichtigung statt
findet, und auBerdem nach Befinden der veriibten Gewalt und
der zugleich begangenen Insubordination gegen die erhaltenen
Befehle, mit mehrjihriger Vestungsstrafe, welche selbst bis zum
TodtschieBen geschirft werden kann, bestraft. Besonders soll
diese Schirfung, wenn die Pliinderung oder Gelderpressung im
Komplott geschehen ist, gegen den Anfiihrer des letztern statt
finden.

Art. 17. Hierbei soll auf den Vorwand des Soldaten, daB er
marode oder entkriftet sey, keine Riicksicht genommen werden,
da dergleichen verstellte oder eingebildete Entkriftung nur zu
oft als Deckmantel der Feigheit benutzt wird. Vielmehr findet
der Soldat, der vor dem Feinde steht, nur in einer dermaBen
schweren Krankheit oder ginzlichen Entkriftung Entschuldi-
gung, welche auf vorherige seinem Vorgesetzten davon ge-
machte Anzeige, von dem Regiments- oder Bataillons-Chirurgus
sogleich als ein triftiges HinderniB, ihn vom Dienst zu entfernen,
anerkannt wird.

Art. 20. AuBer diesen Strafen der Desertion wird die Dienst-
zeit des desertierten Soldaten, je nachdem derselbe zum ersten
oder zweiten Male desertirt ist, auf vier bis zehn Jahre verlin-
gert; auch verliert er das National-Militairabzeichen, welches ihm
nur auf nachherige beglaubigte Besserung wiederum beigelegt
werden kann.

Art. 23. Die Namen derjenigen Deserteurs, deren man nicht
habhaft werden kann, werden an den Galgen geheftet, und ihr
Vermogen wird zum Besten der General-Invalidenkasse konfis-
zirt.

Art.30. Gemeine Verbrechen der Soldaten, d. 1., Ueberschrei-
tung solcher Strafgesetze, welche mit ihren Dienstpflichten
nicht in unmittelbarer Bezichung stehen, werden nach den allge-
meinen Landesgesetzen bestraft, und dabei nur solche Verschie-
denheiten angewendet, als durch die Verhiltnisse des Soldaten-
standes nothwendig gemacht werden. Der Soldat hat sich daher
nach den allgemeinen Landesgesetzen zu achten, von welchen
hier nur ein Auszug, besonders mit Riicksicht auf die bemerkten
Verschiedenheiten, angegeben werden kann.

Art. 31. Diese Verschiedenheiten bestehen im Allgemeinen
darin, daB in der Regel gegen den Soldaten keine Geldstrafen,
und eben so wenig, bevor er in die zweite Klasse versetzt wor-
den, korperliche Ziichtigungen, desgleichen Zuchthausstrafen,
angewendet werden diirfen.
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Art. 32. Storung des offentlichen Gottesdienstes wird mit
sechswochentlichem strengen Arreste bis zu anderthalbjihriger
Vestungsstrafe bestraft. (Nur noch ein Teildelikt aus dem 1. Krie-

gesartikel.)

Art. 34. Schligereien und korperliche Verletzungen werden
mit mehrtigigem bis sechswochentlichem, allenfalls strengen
Arreste, und nach Befinden der Schwere der zugefiigten Beschi-
digung, und der erfolgten oder nicht erfolgten vélligen Wieder-
herstellung des Beschidigten, mit zweimonatlicher bis zehn-
jihriger Vestungsstrafe bestraft. (Frither 6. Kriegesartikel.)

Von den hier zitierten Kriegsartikeln des Jahres 1797 wird der
1. Artikel fast vollig gestrichen (neu Art. 32), der 28., 33., 45.,

48. Artikel gestrichen und der Geistliche (46. Artikel) auf dem

letzten Wege nicht mehr verweigert. Soweit Kriegsartikel iiber-
nommen werden, sind die Strafen meist gemildert, aber Ver-

stoBe gegen die funktionale Disziplin vor und im Gefecht (neu
Art. 4) und Pliinderungen sowie gewaltsame Wegnahmen (neu
Art. 4 und 12) werden schirfer und falls erforderlich auf der

Stelle bestraft.

Die Artikel von 1808 entsprechen mit wenigen Ausnahmen |
den Vorstellungen der Mehrheit der Mitglieder der Reorganisa-
tionskommission unter Scharnhorsts Leitung. Es entsteht in den |

Artikeln 1 bis 3 das Bild des Biirgers als Soldat. Die Kommis-
sion ist bei dieser Arbeit hervorragend durch den obersten Ver-
treter der Militirgerichtsbarkeit,

Vorstellungen, die dem Geist der neuen Kriegsartikel vollig
widersprachen. Wenn jeder ohne Unterschied in Zukunft zum

Wehrdienst verpflichtet ist, kann nicht fiir den Deserteur die
Dienstzeit als Strafe verlingert werden, dann ist das Zuchthaus

oder die gewdshnliche Festungsarbeit unter den Baugefangenen

fir ihn der angemessene Ort. AuBerdem strich der Kénig das
Verbot verichtlicher Schimpfworte und die Ermahnung der

Offiziere, die ihnen durch die Kriegsartikel gesetzten Grenzen

einzuhalten. Beides wurde in die «Verordnung wegen der Mili- -

tirstrafen. Vom 3.ten. August 1808!7» hineingenommen.

Die innere Ordnung der preuBischen Armee zerbrach im
Kriege 1806/07. Unter groBen, auch internen Schwierigkeiten
entstand eine neue staatliche und militirische Ordnung. Unter

dem Zwang feindlicher Besetzung und durch die politischen
Reformen von 1807'8 und die Heeresreform von 1808 entsteht -

fiir eine geschichtlich kurze Zeit das Biindnis der Regierung mit
der Nation.

Dieses Biindnis hat sich in den Kriegen von 1813 bis 1815

voll bewihrt. PreuBen hat, in Zahlen ausgedriickt: im Januar
1813 42000 Soldaten, im Mirz 1813 131000 Soldaten, im Mai |
1813 271 000 Soldaten (ohne Landsturm), davon alleine 27763
Kriegsfreiwillige!®, eine fiir damalige Zeiten ganz erstaunlich |
hohe Zahl. Ein sehr groBer Teil der im Mai 1813 diensttuenden -

preuBischen Soldaten war erst im gleichen Jahre zum Soldaten
ausgebildet worden. Aber es bestand der Wille, in diesem neuen
Geiste den Feind aus dem Lande zu treiben.

17 Hier: (No. 43) Verordnung wegen der Militairstrafen. Vom 3.ten
August 1808, S. 265-272.

18 Hier: (No. 16) Edikt den erleichterten Besitz und freien Gebrauch
des Grund-Eigenthums, so wie die personlichen Verhiltnisse der Land-
Bewohner betreffend. Vom 9.ten Oktober 1807. (Aufhebung der Erb-
untertinigkeit der Bauern.)

12 Rudolf Ibbeken, «Preulen 1807-1813», S. 447, Koln/Berlin 1970.

den Generalauditeur von
Koenen, unterstiitzt worden, insbesondere in den Verhandlun-
gen mit dem Konig. Nur im Artikel 20 beharrte der Kénig auf




	Der Geist einer Armee äussert sich auch in den Gesetzen ihrer inneren Ordnung

